Bayerisches Staatsministerium fur °¢ :
Familie, Arbeit und Soziales

Wichtige Informationen fur

Berufs-Bildungs-Werke und Berufs-Forderungs-Werke

Diese Informationen sind vom bayerischen Staats-Ministerium
fur Gesundheit und Pflege.

Das Ministerium ist zum Beispiel

fur die Kranken-Hauser zustandig.

Und vom bayerischen Staats-Ministerium

fur Familie, Arbeit und Soziales.

Das Ministerium ist zum Beispiel fur Hilfen

fur Menschen mit Behinderung zustandig.

Beide Ministerien gehoren zur Regierung von Bayern. Regeln
Sie haben zusammen diesen Text geschrieben. P
Der Text heildt: 2 e

& cmen—

Rahmen-Hygiene-Plan.

In dem Rahmen-Hygiene-Plan stehen Regeln.

Bild 1

Die Regeln sind daftr,

dass maoglichst wenig Menschen Corona bekommen.
Corona ist eine Atem-Wegs-Krankheit.

Eine Atem-Wegs-Krankheit ist zum Beispiel
Schnupfen oder Husten.

Corona ist eine neue Art von Grippe.

Das Fach-Wort fur die Krankheit ist COVID-19.
Damit moglichst wenig Menschen Corona bekommen.
Mussen sich alle an die Hygiene-Regeln halten.
Hygiene spricht man Hu-gie-ne.

Hygiene heil3t zum Beispiel:

Alles muss gut geputzt werden.

Und alle mussen sich die Hande immer gut waschen.
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Die Regeln in diesem Text gelten fur Berufs-Bildungs-Werke.
Dort werden Menschen auf die Arbeit vorbereitet.
Und fur Berufs-Forderungs-Werke.

Dort werden Menschen

auf den 1. Arbeits-Markt vorbereitet.

Gemeint sind zum Beispiel Menschen mit Behinderung.

Auf dem 1. Arbeits-Markt arbeiten vor allem

Menschen ohne Behinderung.

Die Regeln gelten fur alle Gebaude von den Einrichtungen.
Und auch fur das AulRen-Gelande von den Einrichtungen.
Und wenn noch andere Raume zu den Einrichtungen gehoren.
Zum Beispiel an anderen Orten.

Dann gelten die Regeln auch fiur diese Raume.

Das heif3t:

Fur alles, das zur Einrichtung gehort.

Jede Einrichtung braucht einen eigenen Hygiene-Plan.
Der Rahmen-Hygiene-Plan ist ein Vorschlag.
Ein Vorschlag ist eine Empfehlung.

Er soll den Einrichtungen dabei helfen:

Dass sie einen eigenen Hygiene-Plan machen konnen. Bild 5
In dem Rahmen-Hygiene-Plan stehen die allgemeinen Regeln.

Jede Einrichtung muss aber selbst Uberlegen:

Wie konnen wir die Regeln bei uns umsetzen?

Denn jede Einrichtung ist ein bisschen anders.

Viele Einrichtungen haben schon einen Hygiene-Plan.

Sie sollen ihn jetzt nochmal Uberprufen.

Vielleicht fehlen noch Regeln,

die in dem neuen Rahmen-Hygiene-Plan stehen.
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Die Einrichtung muss diese Menschen

uber den Hygiene-Plan informieren:

Alle Menschen, die in der Einrichtung arbeiten.
Oder auf die Arbeit vorbereitet werden.

Jede Einrichtung muss ihren Hygiene-Plan

an die Kreis-Verwaltungs-Behorde schicken.

Wenn die Kreis-Verwaltungs-Behorde das mochte.

Eine Kreis-Verwaltungs-Behorde ist zum Beispiel das Land-Rats-Amt.

Das Gesundheits-Amt kann neue Regeln fur die Einrichtung machen.
Zum Beispiel dann:
* Wenn sehr viele Menschen in der Umgebung Corona haben.
* Wenn jemand in der Einrichtung Corona hat.
Aber das Gesundheits-Amt soll immer darauf achten:
Was am besten fur die Menschen in der Einrichtung ist.
Und das Gesundheits-Amt soll die Einrichtung schlief3en.
Aber nur, wenn es gar nicht anders geht.
Denn fur die Menschen in den Einrichtungen ist das sehr wichtig:

Sie sollen weiter ihre Ausbildung machen konnen.

Das sind die Regeln aus dem Rahmen-Hygiene-Plan:
Regeln fiir Betretungs-Verbote

Betretungs-Verbot heil3t:

Jemand darf die Einrichtung nicht mehr betreten.

Das qilt fur alle Menschen,

die Corona haben.

Bild 7

Und auch in diesen Fallen gilt ein Betretungs-Verbot:
«  Wenn man Symptome von Corona hat.

Ein anderes Wort fir Symptom ist Anzeichen.
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*  Wenn man Kontakt zu jemandem hat,
der gerade wegen Corona krank ist.
Oder wenn man in den letzten zwei Wochen Kontakt
zu so einer Person hatte.

« Wenn man aus anderen Grinden in Quarantane sein muss.

Quarantane spricht man Ka-ran-ta-ne.

) . O |\FE
Quarantane heilt: NN |sunjpyan)En
Man muss alleine an einem Ort bleiben. IEVE
Zum Beispiel zuhause. S
Damit man niemanden ansteckt.

Das kann zum Beispiel sein, i 8

wenn man von einer Reise zuruckkommt.

Abstands-Regeln und Regeln fiur feste Gruppen
Fur die Einrichtungen gilt die Regel:
Alle Menschen sollen den Mindest-Abstand

von 1,5 Metern einhalten.

1,5 Meter ist zum Beispiel so lang _
wie 2 Rollstuhle oder 2 grol3e Schritte. e
Wenn die Menschen in einer Klasse oder Gruppe sind.
Dann sollen sie dort immer auf demselben Platz sitzen.
Und jede Klasse oder Gruppe soll im selben Raum bleiben.
Ist es aber sehr wichtig?

Dann kann die Klasse oder Gruppe den Raum wechseln.
Man braucht moglichst viele Raume.

Damit nicht zu viele Menschen in einem Raum sind.

Vielleicht gibt es in der Einrichtung noch andere Raume. Bild 10
Und die kann man auch benutzen.

Zum Beispiel die Sport-Halle?



Bayerisches Staatsministerium fiir S ¢
Familie, Arbeit und Soziales
Oder einen Lager-Raum?
Dann soll man diese Raume auch benutzen.
Aber nur, wenn sie fur den Unterricht geeignet sind.
Es ist nicht so gut, wenn alle Klassen gleichzeitig Pause machen.

Denn dann treffen sich alle Menschen auf dem Pausen-Hof.

Und in den Toiletten.

Besser ist: Die Klassen machen zu verschiedenen Zeiten Pause. o
Regel fiir die Mund-Nasen-Bedeckung

Kann man den Mindest-Abstand von 1,5 Metern nicht einhalten?
Dann muss man eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Die Abkurzung dafur ist MNB.

Man muss die MNB auch uberall dort tragen:

Wo man viele andere Menschen trifft.

Bild 12

Auch, wenn man den Mindest-Abstand einhalten kann.

Manche Menschen mussen keine MNB tragen.

Zum Beispiel, wenn das wegen ihrer Behinderung nicht moglich ist.
Oder wegen einem Gesundheits-Problem.

Oder wenn man mit Menschen mit Hor-Behinderung spricht.

Regeln fiir das gemeinsame Essen
In manchen Einrichtungen bekommen die Menschen ein Mittag-Essen.
Das Fach-Wort dafur ist Essens-Ausgabe.

Die Essens-Ausgabe ist weiter erlaubt.

Aber nur, wenn alle den Mindest-Abstand einhalten.

Die Einrichtung braucht fur die Essens-Ausgabe

einen eigenen Hygiene-Plan. Bild 13

Braucht man Informationen dazu?

Dann bekommt man sie bei der Regierung von Bayern.
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Regeln fur die Hygiene
Es gibt Regeln fur die personliche Hygiene.
Jeder Mensch in der Einrichtung soll diese Regeln beachten:
« Man soll sich oft die Hande waschen.
Und zwar mit Seife.
Und fur mindestens 20 bis 30 Sekunden.

Das ist ungefahr eine halbe Minute.

 Man soll den Mindest-Abstand einhalten.
 Man soll sich nicht in die Hand niesen.
Sondern in ein Taschen-Tuch.

Oder in den eigenen Arm.

Das gleiche gilt auch fur Husten. :
* Man soll andere Menschen maoglichst wenig beruhren. e

Man soll sich also zum Beispiel nicht umarmen.

Und nicht die Hand schutteln.

» Man soll sich selbst nicht an die Augen fassen.

Und auch nicht an die Nase und den Mund.

Bild 16

Alle Menschen in den Einrichtungen mussen diese Regeln gut kennen.

Es gibt auch Regeln fur die Hygiene von den Raumen:
« Man soll oft luften.

Namlich mindestens alle 45 Minuten.
Das Fenster soll ganz geodffnet werden.
Und mindestens 5 Minuten offen bleiben.
Wenn man die Fenster nicht ganz aufmachen kann.
Dann kann man vielleicht die Turen 6ffnen.
Kann man gar nicht richtig luften?
Dann muss die Leitung von der Einrichtung eine Ldsung finden.

Sie kann zum Beispiel eine Luftung einbauen.
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Man soll die Raume gut reinigen.

Besonders wichtig sind die Stellen,

die man mit den Handen anfasst. <~¢4|?a
8

Zum Beispiel Tur-Klinken und Licht-Schalter.

Oder das Gelander von einer Treppe.

Bild 17

Manchmal muss man eine Stelle auch desinfizieren.

Dann soll man sie mit Desinfektions-Mittel abwischen.

Man soll moglichst wenige Dinge anfassen.

Gemeint sind Dinge,

die auch andere Menschen angefasst haben.

Man soll also keine Arbeits-Mittel gemeinsam benutzen. e
Arbeits-Mittel sind zum Beispiel Stifte.

Wenn man doch Arbeits-Mittel gemeinsam benutzt.

Dann soll man sich vorher und nachher die Hande waschen.

Man soll darauf achten:

Dass nicht zu viele Leute gleichzeitig zur Toilette gehen. .

Gibt es mehrere Toiletten-Raume? @ @
Dann kann man die Menschen in feste Gruppen einteilen. \‘f

Sie sollen dann immer die gleiche Toilette benutzen.

Bild 19

Damit sie nicht so viele verschiedene Menschen dort treffen.
Man soll darauf achten:

Dass es immer genugend Flussig-Seife auf der Toilette gibt.
Und genugend Papier-Hand-Tucher.

Oder Stoff-Hand-Tucher, die nur einmal benutzt werden.

Man soll auch dafur sorgen:
Dass es einen Mll-Eimer fur die Papier-Hand-TUlcher gibt. Bild 20

Und dass dieser Mull auf jeden Fall weggebracht wird.
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Informationen zum Arbeits-Schutz
Es gibt ein Arbeits-Schutz-Gesetz.

In dem Gesetz steht: [
—

Wie man seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schitzen muss. |
Das Gesetz qilt auch in der Corona-Zeit. e
Das heif3t:

Die Arbeit-Geber mussen sich darum kimmern:

Dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Corona geschutzt werden.

Die Arbeit-Geber sind die Chefinnen und Chefs.

Die Regierung hat aufgeschrieben,

worauf die Arbeit-Geber achten mussen.

Die Informationen sind in schwerer Sprache.

Man findet die Informationen hier: Hier klicken.

Vielleicht braucht man noch mehr Regeln,

damit alle Mitarbeiter gut geschutzt sind.

Vielleicht muss man auch

einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders schutzen.
Zum Beispiel, weil sie eine Grund-Erkrankung haben.
Grund-Erkrankung heil3t:

Man hatte schon vor Corona eine andere Krankheit.

Zum Beispiel:

Blut-Hoch-Druck.

Wenn man bestimmte Grund-Erkrankungen hat.

Dann hat man manchmal

viel groRere Probleme mit Corona. Bild 22
Man wird dann viel schwerer krank.
Weil beide Krankheiten zusammen kommen.

Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein Recht darauf.


https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/AR-CoV-2.html
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Sie mussen besonders geschutzt werden.

Sie konnen sich dazu auch beraten lassen.

Auch schwangere Frauen mussen besonders geschutzt werden.
Dazu gibt es besondere Regeln.
Die Regeln sind in schwerer Sprache.

Man findet die Regeln hier: Hier klicken.

Jeder Arbeit-Geber muss selbst entscheiden: Bild 23
Ob seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

besonders geschutzt werden mussen.

Und wie er das genau machen kann.

Vielleicht kann er zum Beispiel etwas an den Raumen andern.
Das heif3t:

Vielleicht kann man die Raume ein wenig umbauen.

Zum Beispiel:

Plastik-Scheiben zwischen den Sitz-Platzen

bei Besprechungen einbauen.

Oder der Arbeit-Geber kauft Schutz-Masken fur

bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Dazu gibt es auch Informationen in schwerer Sprache: Hier klicken.

Verhaltens-Regeln bei Krankheits-Zeichen
Wenn jemand leichte Anzeichen von einer Erkaltung hat.
Also zum Beispiel:

 leichter Schnupfen

« manchmal Husten

* aber kein Fieber

Bild 24

Dann muss die Person 2 Tage zuhause bleiben.


https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-mutterschutz.php
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/pdf/Schutzmasken.pdf?__blob=publicationFile&v=17
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Die Person darf danach wieder in die Einrichtung kommen.

Aber nur dann:

Wenn sie dann immer noch kein Fieber hat.

Wenn niemand in der Umgebung von der Person erkaltet ist.
Oder wenn jemand erkaltet ist, aber sicher kein Corona hat.
Das weild man nur sicher, wenn man einen Test gemacht hat.

Und das Test-Ergebnis negativ ist.

Wenn jemand sich krank fuhlt.

Und wenn er heftigere Krankheits-Anzeichen hat.

Also zum Beispiel diese Anzeichen:

Fieber

und gleichzeitig Husten

Kurz-Atmigkeit oder Luft-Not

Das heif3t: Man bekommt nicht so gut Luft.

Verlust vom Geschmacks-Sinn und Geruchs-Sinn

Das heil3t: Man kann nichts mehr schmecken und riechen.
Hals-Schmerzen

Ohren-Schmerzen

Schnupfen

Glieder-Schmerzen

Das heilt, man hat Schmerzen in den Armen oder Beinen.
starke Bauch-Schmerzen

Erbrechen

Durchfall

Dann muss die Person zuhause bleiben.

Sie muss so lange zuhause bleiben,

bis sie sich wieder gesund fuhlt.

Und 24 Stunden lang keine Krankheits-Anzeichen hatte.
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Oder nur leichten Schnupfen und Husten.
Sie darf auch 24 Stunden lang kein Fieber gehabt haben.
Aullerdem muss die Person einen Corona-Test machen.

Das Test-Ergebnis muss negativ sein.

Also zeigen, dass die Person kein Corona hat.

Bild 25

Die Person muss der Einrichtung das Test-Ergebnis zeigen.
Diese Regeln gelten auch flr

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Einrichtung.

Wenn jemand in der Einrichtung ist.

Und erst tagsuber starke Krankheits-Anzeichen bekommt.

Dann soll die Person isoliert werden.

Das heildt, sie soll von den anderen Menschen getrennt werden.
Und sie soll die Einrichtung so schnell wie moglich verlassen.
Das gilt auch far

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Einrichtung.

Wenn jemand von der Einrichtung einen Corona-Test macht.

Und wenn der Test anzeigt, dass die Person Corona hat.

Dann muss man sofort dem Gesundheits-Amt Bescheid geben. Bild 26

Regeln fiir die Dokumentation

Das Gesundheits-Amt sagt allen Menschen Bescheid.
Gemeint sind Menschen,

die mit einer infizierten Person Kontakt hatten.

Infizierte Person heildt:

Die Person hat Corona. Bild 27

Dafur muss die Einrichtung eine gute Dokumentation haben.
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Das heif3t:
Die Einrichtung muss immer aufschreiben,

wer in der Einrichtung war.

Das qilt auch fur Menschen, die nur zu Besuch waren.
Am wichtigsten ist, dass man aufschreibt: Bild 28
Welche Menschen hatten engen Kontakt zu anderen Menschen?

Welche Menschen hatten langeren Kontakt zu anderen Menschen?

Hatte man engen und langeren Kontakt?

Dann kann man sich leichter anstecken.

Enger Kontakt heift:

Man war nahe an der anderen Person dran.

Langerer Kontakt heif3t:

Man hat langer mit einer Person gesprochen.

Ab wann gilt dieser Rahmen-Hygiene-Plan?

Dieser Rahmen-Hygiene-Plan gilt ab dem 1. Dezember 2020. e [s]aTs o]
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Bild 29

Ubersetzt von sag’s einfach — Biiro fiir Leichte Sprache, Regensburg.

Gepruft von der Prufgruppe einfach g macht, Abteilung Forderstatte,

Straubinger Werkstatten St. Josef der KJF Werkstatten g GmbH.

Die Bilder kommen von der © Lebenshilfe fiir Menschen mit geistiger
Behinderung Bremen e.V., lllustrator: Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013.

Und von © Inga Kramer, www.ingakramer.de (Bild 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25,
26)



http://www.ingakramer.de/

	Wichtige Informationen für  Berufs-Bildungs-Werke und Berufs-Förderungs-Werke
	Regeln für Betretungs-Verbote
	Abstands-Regeln und Regeln für feste Gruppen
	Regel für die Mund-Nasen-Bedeckung
	Regeln für das gemeinsame Essen
	Regeln für die Hygiene
	Verhaltens-Regeln bei Krankheits-Zeichen
	Regeln für die Dokumentation
	Ab wann gilt dieser Rahmen-Hygiene-Plan?




